
 

 

 

Bekanntmachung 

Planfeststellungsbeschluss 
 
 
Planfeststellung nach §§ 28 ff. Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbindung 

mit §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und dem Gesetz zur Si-

cherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 

COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG), dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) 

für die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes / Bahnhofvorplatzes in Heilbronn 

Das Regierungspräsidium Stuttgart (Planfeststellungsbehörde) hat mit Beschluss vom 

15.07.2024, Az.: RPS24-3871-27, den Plan für das o.g. Vorhaben festgestellt. 

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet: 

 „I. Grundentscheidung 

Der Plan für die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes / Bahnhofvorplatzes einschließ-

lich aller sonstigen in den Planunterlagen, insbesondere in den Lage- und Bauwerksplä-

nen aufgelisteter Maßnahmen wird nach Maßgabe der Ziffern II bis VI festgestellt. 

 

 II. Besondere Entscheidungen 

1. Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

Im Einvernehmen mit der unteren Wasserbehörde wird eine wasserrechtliche Erlaubnis 

für die Herstellung der Fundamente der Oberleitungsmasten im Grundwasser mit die-

sem Planfeststellungsbeschluss erteilt.  

2. Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der not-

wendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
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öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche 

Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Er-

laubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 75 

Abs. 1 LVwVfG).“ 

 

Die Planunterlagen des festgestellten Planes sind in Kapitel A. Ziff. III des Beschlusses auf-

geführt. 

 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die Bedenken und 

Hinweise der weiteren Beteiligten werden, soweit sie nicht ausdrücklich zurückgenommen 

oder gegenstandslos geworden sind oder ihnen durch Zusagen oder durch diese Entschei-

dung entsprochen wird, zurückgewiesen. 

 

Im Planfeststellungsbeschluss sind Auflagen enthalten, insbesondere zum Immissions-

schutz, zur Wasserwirtschaft und zur Öffentlichen Sicherheit. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 

„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats beim Verwaltungs-

gerichtshof Baden-Württemberg, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 

64, 68032 Mannheim Klage erhoben werden. 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschiebende 

Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage ge-

gen diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb 

eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses beim Verwaltungsge-

richtshof Baden-Württemberg, Schubertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 

64, 68032 Mannheim gestellt und begründet werden. Treten später Tatsachen ein, die die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so kann der durch den Planfeststel-

lungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der 

VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in 

dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt.“ 
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Nach §§ 28, 29 PBefG in Verbindung mit § 74 LVwVfG und §§ 1 ff. PlanSiG ist für dieses 

Planfeststellungsverfahren eine Auslegung des ausgefertigten Planfeststellungsbeschlus-

ses des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 15.07.2024, Az.: RPS24-3871-27 mit einer 

Ausfertigung des festgestellten Plans angeordnet. Nach § 3 Abs.1 PlanSiG kann die Ausle-

gung durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. Es erfolgt daher in der Zeit 

von Montag, den 29.07.2024 bis Montag, den 12.08.2024 (je einschließlich) eine Veröf-

fentlichung des Planfeststellungsbeschlusses und der planfestgestellten Unterlagen auf der 

Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter „Über uns > 

Abteilungen > Abteilung 2 > Referat 24 > Planfeststellungen > Aktuelle Planfeststellungsbe-

schlüsse“ sowie im zentralen Internetportal unter www.uvp-verbund.de. 

Zusätzlich wird der ausgefertigte Planfeststellungsbeschluss mit einer Ausfertigung 

des festgestellten Plans nach § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG in diesem Zeitraum (29.07.2024 

bis 12.08.2024) bei der Stadt Heilbronn, Technisches Rathaus, Cäcilienstraße 49, Raum B 

0.27 im Erdgeschoss, 74072 Heilbronn während den Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch 

08:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag 08:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18.00 

Uhr, Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr) zur allgemeinen Einsichtnahme ausliegen. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren 

Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen 

entschieden worden ist, zugestellt. Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt der Planfeststel-

lungsbeschluss mit dem Ende der Veröffentlichungsfrist als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 

LVwVfG). 

 

Auf die Datenschutzerklärung, die auf der Internetseite https://rp.baden-wuerttem-

berg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/ unter dem Stichwort „24-

01SFT_17-01K: Planfeststellung“ abrufbar ist, wird verwiesen. 

 

Dieser Bekanntmachungstext ist auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 

(www.rp-stuttgart.de) unter „Service > Bekanntmachungen > Planfeststellung > Bekanntma-

chungen Planfeststellungsbeschlüsse“ und im zentralen Internetportal unter www.uvp-ver-

bund.de abrufbar. 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

gez. Butscher 


